
Amtliche Beglaubigungen Ihrer Unterlagen 
 

Unterlagen  Bei Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte (vollständige) Kopien in einfa-

cher Ausführung bei. Erst mit Ihrer Anmeldung zur Immatrikulation 

bzw. Ihrem Zulassungsbescheid reichen Sie bitte die notwendigen 

Unterlagen in amtlich beglaubigter Form ein. Wenn eine amtlich 

beglaubigte Form notwendig ist, beachten Sie bitte folgende Hin-

weise: 

Wer Amtlich beglaubigen können alle öffentlichen Stellen, die ein Dienst- 

beglaubigt?  siegel führen, z.B. Behörden und Notare; anerkannt werden auch 

Beglaubigungen der öffentlich-rechtlich organisierten Kirchen oder 

des Studentenwerkes. Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Verei-

ne stellen keine anerkannten amtlichen Beglaubigungen aus. 

Regeln  Die amtliche Beglaubigung muss, wie das Muster auf dieser Seite 

zeigt, mindestens enthalten: 

 einen Vermerk, der bescheinigt, dass die Kopie/Abschrift mit dem 

 Original übereinstimmt (Beglaubigungsvermerk). 

 die Unterschrift des Beglaubigenden und 

 den Abdruck des Dienstsiegels. Ein Dienstsiegel enthält in der 

Regel ein Emblem. 

 Ein einfacher Schriftstempel genügt nicht. 

Erläuterungen Besteht die Kopie/Abschrift aus mehreren Einzelblättern, muss nachgewiesen 

werden, dass jede Seite von derselben Urkunde stammt. Es genügt, wenn nur 
eine Seite mit dem Beglaubigungsvermerk und der Unterschrift versehen ist, so-
fern alle Blätter (z. B. schuppenartig) übereinandergelegt, geheftet und so gesie-
gelt werden, dass auf jeder Seite ein Teil des Dienstsiegelabdrucks erscheint 
(siehe Darstellung im linken oberen Teil des Musters). Natürlich kann auch jede 
Seite gesondert beglaubigt werden. Achten Sie aber in diesem Fall darauf, dass 
auf jeder Seite des Originals Ihr Name steht. Ist er nicht überall angegeben, muss 
er in die Beglaubigungsvermerke aufgenommen werden, zusammen mit einem 
Hinweis auf die Art der Urkunde. Befindet sich auf der Vorder- und Rückseite ei-
nes Blattes eine Kopie und kommt es auf den Inhalt beider Seiten an, muss sich 
der Beglaubigungsvermerk auf die Vorder- und Rückseite beziehen (z. B. „Hier-
mit wird beglaubigt, dass die vor- /umstehende Kopie mit dem Original überein-
stimmt“). Ist dies nicht der Fall, müssen Vorder- und Rückseite gesondert be-
glaubigt werden. Befindet sich auf dem Original ein im Papier eingedrücktes Sie-
gel (ein sogenanntes Prägesiegel), so wird dieses in der Regel auf der Kopie nicht 
sichtbar sein. Der Beglaubigungsvermerk auf der Kopie muss dann dahin erwei-
tert werden, dass sich auf dem Original ein Prägesiegel des Ausstellers der Be-
scheinigung/Urkunde befunden hat. 

Wichtig!  Genügt die Beglaubigung den genannten Anforderungen nicht, 

erkennt die Hochschule den Beleg nicht an. 


